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MAISON
gediegene DamenbeJc/eidung Te/. 27 32 21

Frau E. C. S T U K E R

in c/er Etage Ta/strasse 39 Zürich 1

durchgehend geöffnet!

d) Die Pressefreiheit, die Redefreiheit und die Vereinsfreiheit sind ge-
währleistet, ebenso die konfessionelle Gleichberechtigung, die freie
allgemeine Erziehung, das Recht seinen Beruf zu wählen und die
Verwendung seiner Freizeit zu bestimmen.

Der Kongress bekennt sich zum Glauben an ein solches demo-
kratisches Staatswesen, in der Aulfassung, dass, wenn auch heute keine
Demokratie vollkommen ist, eine Vervollkommnung gesichert wird durch
die Entwicklung des Verantwortungsgefühls für öffentliche Angelegen-
heiten, das die Demokratie bei allen Bürgern, Männern wie Frauen, zu
schaffen trachtet. Fortsetzung folgt.

Mitteilungen
Bern. Am 13. Oktober 1946 wurde im Kanton Bern mit grosser

Mehrheit eine neue Kirchenverfassung angenommen, mit der in allen
bernischen Kirchgemeinden das aktive und passive Wahlrecht in die
Kirchgemeinderäte, das aktive Wahlrecht für die Synode und das Stimm-
recht für die Frauen eingeführt wurde. Noch immer aber kann die
Theologin nicht als Pfarrerin gewählt werden.

Tessin. Die stimmfähigen Bürger haben am 2./3. November 1946
im Kanton Tessin das Frauenstimmrecht mit 11986 Nein gegen 4166
Ja abgelehnt. Es fehlen die Stimmenzahlen von drei Gemeinden.

Drei Punktfreie!

RUFF - ZÜRICH
Wurst- u. Konservenfabrik

Kaninchen-Paste

Mastgans-Paste

Kaninchen-Pastete
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